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Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
des Bathildisheim e.V., Berufsbildungswerk Nordhess en, 

für den kaufmännischen Geschäftsverkehr 
 

Präambel 

Das Berufsbildungswerk (BBW) Nordhessen ist ein Sozialunternehmen in der Diakonie. Diakonie 
ist die soziale Arbeit der evangelischen Kirchen. An den Standorten Bad Arolsen und Kassel wer-
den etwa 450 junge Menschen mit Behinderungen in mehr als 20 anerkannten Berufen ausgebil-
det. Produktions- und Dienstleistungsaufträge für Dritte werden unter betrieblich realistischen Be-
dingungen abgewickelt. 
 
§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von 
§ 310 Abs. 1 BGB. Entgegenstehende oder von unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingun-
gen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich 
schriftlich der Geltung zustimmen. 

(2) Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller, 
soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt. 

 
§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 

(1) Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, können wir diese in-
nerhalb von zwei Wochen annehmen. 

(2) Alle besonderen Vertragsbedingungen (z. B. Kosten der Verpackung, leihweise zur Verfü-
gung gestellte Paletten, Behälter und sonstige Verpackungsmaterialien, Liefertermin, Liefer-
art, Kosten der Anlieferung) sind in der Auftragsbestätigung vermerkt. 

 
§ 3 Überlassene Unterlagen 

(1) An allen, im Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterla-
gen wie z. B. Zeichnungen etc., behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor. 

(2) Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen 
dem Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. 

(3) Kommt der Vertrag nicht zu Stande, sind diese Unterlagen unverzüglich an uns zurückzu-
senden. 
Das Gleiche gilt, soweit nicht ausdrücklich ein Verbleib der Unterlagen beim Besteller verein-
bart worden ist, wenn wir die Rücksendung fordern. 

 
§ 4 Preise und Zahlung  

(1) Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab BBW 
Nordhessen ausschließlich Verpackung und zzgl. Mehrwertsteuer in der jeweils gültigen Hö-
he. Die Kosten der Verpackung werden gesondert in Rechnung gestellt. 

(2) Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf eines der angegebenen Konten zu erfol-
gen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig. 
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Fortsetzung “§ 4 Preise und Zahlung“ 

(3) Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 30 Tagen nach Liefe-
rung zu zahlen. Verzugszinsen werden in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz 
p. a. berechnet. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 

(4) Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen we-
gen veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die mindestens drei 
Monate nach Vertragsabschluss erfolgen, vorbehalten.  

 
§ 5 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte  

Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechts-
kräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der 
Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis 
beruht. 

 
§ 6 Lieferzeit  

(1) Die Einhaltung des von uns angegebenen Liefertermins setzt die rechtzeitige und ordnungs-
gemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten 
Vertrages bleibt vorbehalten.  

(2) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungs-
pflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich et-
waiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbe-
halten. Dem Besteller bleibt seinerseits vorbehalten nachzuweisen, dass ein Schaden in der 
verlangten Höhe überhaupt nicht oder zumindest wesentlich niedriger entstanden ist. Die Ge-
fahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht 
in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug 
geraten ist. 

(3) Wir haften im Fall des von uns nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführten Liefer-
verzuges für jede vollendete Woche im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung 
in Höhe von 3 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15 % des Lieferwertes. 

(4) Weitergehende gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzu-
ges bleiben unberührt. 

 
§ 7 Gefahrübergang bei Versendung 

Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so geht mit der Absendung an 
den Besteller, spätestens mit Verlassen des BBW Nordhessen die Gefahr des zufälligen Un-
tergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt un-
abhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Fracht-
kosten trägt. 

 
§ 8 Eigentumsvorbehalt  

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämt-
licher Forderungen aus dem Kauf-/Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Liefe-
rungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die 
Kauf-/ Liefersache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält. 
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Fortsetzung “§ 8 Eigentumsvorbehalt“  

(2) Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die 
Kauf-/Liefersache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene 
Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versi-
chern. Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der Besteller 
diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht überge-
gangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelie-
ferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte 
nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und die außergerichtlichen Kosten einer Klage 
gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall. 

(3) Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr 
berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware 
tritt der Besteller schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten Faktur-Endbetrages 
(einschlich Mehrwertsteuer). Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kauf-/Liefersa-
che ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt zur Einzie-
hung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung 
selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen, 
solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nach-
kommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. 

(4) Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kauf-/Liefersache durch den Besteller erfolgt 
stets namens und im Auftrag des BBW Nordhessen. In diesem Fall setzt sich das Anwart-
schaftsrecht des Bestellers an der Kauf-/Liefersache an der umgebildeten Sache fort. Sofern 
diese Kauf-/Liefersache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, 
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes un-
serer Kauf-/Liefersache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbei-
tung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise er-
folgt, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass 
der Besteller uns anteilsmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum 
oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Besteller 
tritt der Besteller auch solche Forderungen an uns ab, die ihn durch die Verbindung der Vor-
behaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtre-
tung schon jetzt an. 

(5) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers frei-
zugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. 

 
§ 9 Gewährleistung und Mängelrüge sowie Rücktritt /  Herstellerregress bzw. Gewährleis- 

tungsausschluss bei gebrauchter Ware 

(1) Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB 
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

(2) Mängelansprüche verjähren in zwölf Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns geliefer-
ten neuen Ware bei unserem Besteller. Die Lieferung und der Verkauf gebrauchter Güter er- 
folgt unter Ausschluss der Gewährleistung. Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, soweit 
das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. I Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 
I BGB (Rücktrittsanspruch) und § 634 a Abs. I BGB (Baumängel) längere Fristen zwingend 
vorschreibt. Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung einzuholen. 
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Fortsetzung “§ 9 Gewährleistung und Mängelrüge …“  

(3) Sollte trotz aller aufgewendeten Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der 
bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich 
fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist 
uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. Rücktritt-
ansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt. 

(4) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger Schadenersatz-
ansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. 

(5) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 
Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher 
Abnutzung oder bei Verschleiß, sowie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang in Folge 
fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Be-
triebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder auf Grund besonde-
rer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden 
vom Besteller oder Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorge-
nommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Män-
gelansprüche. 

(6) Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwen-
dungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sind ausgeschlossen, 
soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an ei-
nen anderen Ort als Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die 
Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch. 

(7) Rücktrittsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller mit 
seinem Auftragnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausge-
hende Vereinbarung getroffen hat. Für den Umfang des Rücktrittsanspruchs des Bestellers 
gegen Lieferer gilt ferner Abs. 6 entsprechend. 

(8) Im Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder im Falle der Übernahme einer 
Garantie für die Beschaffenheit der Ware zur Zeitpunkt des Gefahrübergangs im Sinne von § 
444 BGB (Erklärung des Verkäufers, dass der Kaufgegenstand bei Gefahrübergang eine be-
stimmte Eigenschaft hat und dass der Verkäufer verschuldensunabhängig für alle Folgen ih-
res Fehlens einstehen will) richten sich die Rechte des Bestellers ausschließlich nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. 

 
§ 10 Schlussbestimmungen  

(1) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 

(2) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist 
unser Geschäftssitz (Bad Arolsen), sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts Anderes 
ergibt. 

(3) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für 
Änderungen dieser Schriftformklausel. Mündliche Nebenabreden werden nicht getroffen. 

(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine 
Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien ver-
pflichten sich, anstelle der unwirksamen Regelung eine solche gesetzliche zulässige Rege-
lung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten 
kommt bzw. diese Lücke ausfüllt. 

Stand: Dezember 2006 


